
Buchführungspflicht (Bilanzierung) für Land- und Forstwirte

Begriffe
Mit dem Begriff „Buchführungspflicht“ ist die Erstellung einer Bilanz (Aktiva und Passiva)  
und einer Gewinn- und Verlustrechnung gemeint.  Diese Form der Gewinnermittlung ist 
aufwändiger als eine „Einnahmen-Überschussrechnung“. 

Für beide Formen der Gewinnnermittlung ist jedoch eine „Buchhaltung“ erforderlich. Mit  
„Buchhaltung“ ist die Tätigkeit des chronologischen Ordnens von Belegen, des Kontierens 
und der Erfassung aller Geschäftsvorfälle in einem Buchhaltungsprogramm gemeint. 

Pflichtgrenzen
Die Steuergesetze verlangen die Bilanzierung beim Land- und Forst-wirt, wenn:

- der Umsatz mehr als 500.000 € oder
- der Gewinn mehr als 50.000 €

im letzten Kalenderjahr betragen hat.

Bei Land- und Forstwirten mit abweichendem Wirtschaftsjahr vom 1.7. ist demzufolge die 
Grenze überschritten, wenn die hälftigen Gewinne aus zwei Wirtschaftsjahren zusammen 
mehr  als  50.000  €  in  einem  Kalenderjahr  betragen.  Gewinn  aus  Landwirtschaft  und 
Gewinn aus Forstwirtschaft  werden zusammengerechnet.  Die einmalige Überschreitung 
der Gewinngrenze genügt dafür,  dass das Finanzamt  die Bilanzierungspflicht  ausspre-
chen wird.

Beispiel: WJ 07/08 WJ 08/09 WJ 09/10
Einnahmen- Einnahmen- Einnahmen-
Überschuss Überschuss Überschuss

35.000 50.000 55.000

KJ 2008 KJ 2009
42.500 52.500

Hier  muss  erst  ab  dem  WJ  11/12  bilanziert  werden,  denn  das  Finanzamt  erfährt 
frühestens  im  WJ  10/11  von  den  geänderten  Verhältnissen  und  kann  die 
Buchführungspflicht erst für das WJ 11/12 aussprechen.

Forstwirte:
Die  Folgen  sind  vor  allem  für  Landwirte  mit  forstwirtschaftlichem  Betriebsteil  ganz 
gravierend.  Denn  mit  der  Bilanzierungspflicht  entfällt  die  Möglichkeit,  den  pauschalen 
Betriebsausgabenabzug von 65% geltend zu machen. In diesen Fällen muss der Betrieb 
noch vor der Mitteilung über die Buchführungspflicht umgestaltet werden. Hier muss die 
Buchstelle den Forstwirt beraten. 

Diese Kurzinformation ersetzt keine Beratung. Für den Inhalt wird deshalb keine Haftung übernommen.
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